
Eidgenössische Volksinitiative "Radio und TV – der Bund erhebt keine Empfangsgebühren"
Im Bundesblatt veröffentlicht am 19. Juli 2011; Ablauf der Sammelfrist: 19. Januar 2013. Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, 
gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dez. 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff, folgendes Begehren:

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und 
Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis 
einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches.

KantonKanton PLZPLZPLZ Politische GemeindePolitische GemeindePolitische Gemeinde

Nr Name, Vorname
(handschriftlich in Blockschrift)

Geburtsdatum
Tag | Monat | Jahr

Geburtsdatum
Tag | Monat | Jahr

Geburtsdatum
Tag | Monat | Jahr

Wohnadresse
(Strasse und Hausnummer)

Unterschrift
(eigenhändig)

E-Mail (wer Mitglieder der 
SOS werden möchte)

1 ---------------------------------------

2 ---------------------------------------

3 ---------------------------------------

Folgende Urheberinnen und Urheber sind ermächtigt, die Volksinitiative mit absoluter Mehrheit zurückzuziehen: Jakob Bürge, Ritterweg 5, 8545 Rickenbach Sulz; Elena Rovna Bürge, 
Ritterweg 5, 8545 Rickenbach Sulz; This Bürge, Imbodenstrasse 5, 9016 St. Gallen; Susette Goldschmid, Lettenstrasse 27, 8037 Zürich; Nelli Bürge, Ebnetstrasse 37, 8474 Dinhard; 
Claudia Bordin, Hurdäckerstrasse 1, 8049 Zürich; Désirée Goldschmid, Hotzesteig 2, 8006 Zürich.

Die untenstehende Stimmrechtsbescheinigung wird durch das Initiativkomitee eingeholt.

Die unterzeichnende Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende ______ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volksinitiative in 
eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.

Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft)Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft) Amtsstempel

Ort Datum

Amtsstempel

Eigenhändige
Unterschrift

Amtliche
Eigenschaft

Amtsstempel

Bitte die Liste vollständig oder teilweise ausgefüllt sofort zurücksenden an Initiativkomitee: "Radio und TV", ℅ Partei Solidarische Schweiz, 
SOS, Postfach 135, 9016 St. Gallen. Weitere Unterschriftenlisten können unter www.solidarische.ch heruntergeladen werden.
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Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 
Art. 93 Abs. 6 (neu) 
6 Der Bund erhebt keine Empfangsgebühren.

http://www.solidarische.ch
http://www.solidarische.ch


Eidgenössische Volksinitiative "Kernkraftwerke sind abzuschalten"
Im Bundesblatt veröffentlicht am 19. Juli 2011; Ablauf der Sammelfrist: 19. Januar 2013. Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, 
gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dez. 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff, folgendes Begehren:

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und 
Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis 
einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches.

KantonKanton PLZPLZPLZ Politische GemeindePolitische GemeindePolitische Gemeinde

Nr Name, Vorname
(handschriftlich in Blockschrift)

Geburtsdatum
Tag | Monat | Jahr

Geburtsdatum
Tag | Monat | Jahr

Geburtsdatum
Tag | Monat | Jahr

Wohnadresse
(Strasse und Hausnummer)

Unterschrift
(eigenhändig)

1 ---------------------------------------

2 ---------------------------------------

3 ---------------------------------------

E-Mail (wer Mitglieder der 
SOS werden möchte)

Folgende Urheberinnen und Urheber sind ermächtigt, die Volksinitiative mit absoluter Mehrheit zurückzuziehen: Jakob Bürge, Ritterweg 5, 8545 Rickenbach Sulz; Elena Rovna Bürge, 
Ritterweg 5, 8545 Rickenbach Sulz; Nelli Bürge, Ebnetstrasse 37, 8474 Dinhard; Barbara Schindler, Büelstrasse 87, 8474 Dinhard; Regula Kissling, Büelstrasse 58, 8474 Dinhard; 
Manfred Stangl, Imbodenstrasse 26, 9016 St. Gallen; This Bürge, Imbodenstrasse 5, 9016 St. Gallen.

Die untenstehende Stimmrechtsbescheinigung wird durch das Initiativkomitee eingeholt.

Die unterzeichnende Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende ______ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volksinitiative in 
eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.

Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft)Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft) Amtsstempel

Ort Datum

Amtsstempel

Eigenhändige
Unterschrift

Amtliche
Eigenschaft

Amtsstempel

Bitte die Liste vollständig oder teilweise ausgefüllt sofort zurücksenden an Initiativkomitee: "Kernkraftwerke sind abzuschalten", ℅ Partei Solidarische Schweiz, 
SOS, Postfach 135, 9016 St. Gallen. Weitere Unterschriftenlisten können unter www.solidarische.ch heruntergeladen werden.
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Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert:
Art. 197 Ziff. 9 (neu): 
9 Übergangsbestimmung zu Art. 90 (Kernenergie)
Die bestehenden Kernkraftwerke sind spätestens sieben Jahre nach Annahme 
von Artikel 90 Absatz 2 abzuschalten.

I
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 
Art. 90 Abs. 2 (neu): 
2 Der Betrieb von Kernkraftwerken ist verboten.

http://www.solidarische.ch
http://www.solidarische.ch


Es kann auch anders sein:

• die Empfangsgebühren abschaffen

• die Kernkraftwerke abschalten

• die Banken bändigen

• die Mehrwertsteuer streichen

• und dem Bund 3 Milliarden Zinsen sparen

Wir sind dankbar, dass wir in einem so grossartigen, kleinen 
Land leben, wo wir das alles können!

Wir können - Du und ich. Ohne Dich geht gar nichts!
Wir haben eine Vision: 2‘000 - 20‘000 - 200‘000 Du!

Ich mache mit!

Die SOS sammelt fleissig Unterschriften

Es ist interessant, aufgrund der Absender zu beobachten, 
wie sich die Initiativen verbreiten. Zuerst kamen viele 
Unterschriftsbogen aus dem Kanton Bern, dann Baselland 
und jetzt haben die Initiativen Appenzell erreicht. Wir haben 
sogar Post von Schweizern aus Brasilien erhalten!!!

Wir brauchen Dich und Deine Freunde

Wir sammeln Unterschriften ausschliesslich über das 
Internet. Druck bitte die Unterschriftenbogen aus und sende 
sie in einem kleinen oder mittleren Couvert mit 85 Rappen 
frankiert an

SOS
Postfach 135
9016 St. Gallen

und sag das einigen Interessierten.

Es ist so. Es kann auch anders sein.
Helga Nowotny

Initiativen
www.solidarische.ch SOS

Partei Solidarische Schweiz




